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Satzung VSG Stapelfeld 

§ 1. Name Sitz und Rechtsform 
 
(1) Der Verein für Sport und Ge-
meinschaftspflege von 1968 e.V.  
Stapelfeld infolge VSG genannt hat 
seinen Sitz in Stapelfeld. 
(2) Der VSG ist Mitglied im Deut-
schen Sportbund und der ihm 
angeschlossenen Verbände. 
(3) Der Verein ist in das Vereinsre-
gister beim Amtsgericht Reinbek 
eingetragen 
(4) Das Geschäftsjahr umfasst den 
Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des 
Kalenderjahres. 
5) Gerichtstand ist Reinbek. 
 

§ 2 Zweck 
 

(1) Zweck des VSG ist die sport-
liche und kulturelle Betätigung 
seiner Mitglieder. Die im VSG 
sporttreibenden Mitglieder sind nach 
Sportarten in Abteilungen zu-
sammengefasst. 
(2) Der VSG lehnt politische-, kon-
fessionelle-, rassistische und wirt-
schaftliche Bestrebungen ab. 
(3) Der VSG verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne der jeweils gül-
tigen Paragraphen der Abgaben-
ordnung. 
 

§ 3 Mittelverwendung 
 
(1) Der VSG ist selbstlos tätig. Er 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-  
wirtschaftliche Zwecke.  
(2) Mittel des VSG dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des VSG. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des VSG fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder des VSG können 
natürliche und juristische Personen 
werden. Jugendliche unter 18 
Jahren bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des gesetzlichen Ver-
treters. 
(2) Stimmberechtigt sind Mitglieder 
ab Volljährigkeit. 
(3) Über einen schriftlichen Auf-
nahmeantrag entscheidet der Vor-
stand. Bei Ablehnung ist der Vor-
stand nicht verpflichtet, dem An-
tragsteller Gründe mitzuteilen. 
 

§ 5 Beendigung der 
Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet 
a) Beim Ableben einer natürlichen 
Person 
b) durch Austritt 
c) durch Ausschluss 
(2) Ein Mitglied tritt aus dem VSG 
aus durch schriftliche Austrittser-
klärung gegenüber dem VSG. Eine 
Kündigung kann zum 30.06. und 
zum 31.12. ohne Einhaltung einer 
Frist erfolgen. 
 

 
 

§ 6 Ausschluss aus dem Verein 
 
Über den Ausschluss entscheidet 
der Vorstand mit einfacher Mehr-
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heit  aller anwesenden Mitglieder. 
Ein Mitglied kann aus dem VSG 
ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 
Als wichtiger Grund gilt, wenn ein 
Mitglied 
a) die Interessen des VSG gröblich 
verletzt oder das Ansehen des VSG 
vorsätzlich schädigt 
b)  trotz mehrfacher Mahnung seine 
Beiträge nicht entrichtet. 
 
Der Ausschluss kann vom Vor-
stand beantragt werden. Zu dem 
Antrag ist das betroffene Mitglied zu 
hören.  
Gegen den Ausschließungsbe-
schluss kann das betroffene Mit-
glied den Ehrenrat anrufen, dessen 
Entscheidung ist entgültig. 
 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 
 

Von den Mitgliedern werden Bei-
träge erhoben. Die Höhe der Bei-
träge wird von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt. 
Näheres regelt die Finanzordnung 
 

§ 8 Status der Mitglieder 
 

Die Mitglieder werden unterschie-
den in 
a) aktive volljährige Mitglieder 
b) fördernde Mitglieder 
c) aktive Jugendliche  Mitglieder bis 
zur Volljährigkeit 
d) Ehrenmitglieder 

§ 9 Ehrenmitglied 
 

Ehrenmitglieder sind natürliche 
Personen, die sich in besonderer 
Weise um den VSG Verdient ge-
macht haben. Der Vorstand ist be-

rechtigt eine Ehrenmitgliedschaft 
auszusprechen. Ehrenmitglieder 
des VSG sind von der Bei-
tragspflicht freigestellt. Sie haben 
Stimmrecht im VSG. 
 

§ 10 Organe 
 

Organe des VSG sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Ehrenrat 
d) die Jugendversammlung 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 
 

(1) In der Mitgliederversammlung 
hat jedes stimmberechtigte Mitglied 
eine Stimme. 
Die Übertragung der Ausübung des 
Stimmrechts auf andere Mitglieder 
ist nicht zulässig. 
(2) Mindestens einmal im Jahr, im 
1. Quartal, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden.  
(3) Die Einladung zur Mitglie-
derersammlung ist unter Angabe 
der Tagesordnung 14 Tage vorher 
bekannt zu geben. Sie erfolgt durch 
Aushang im Bekanntmachungs-
kasten des VSG sowie durch Zu-
stellung / Verteilung durch die Ab-
teilungsleiter an die stimmbe-
rechtigten Mitglieder der jeweiligen 
Abteilung. 
(4) Außerordentliche Mitglieder-
versammlungen sind innerhalb sind 
innerhalb von 4 Wochen einzu-
berufen, wenn mindestens 1/3 der 
stimmberechtigten Mitglieder oder 
die Mehrheit des Vorstandes die 
Einberufung unter Angabe von 
Gründen verlangt. 
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(4) Jedes Mitglied hat das Recht, 
Anträge zur Mitgliederversamm-
lung zu stellen. Diese müssen 
spätestens 10 Tage vorher schrift-
lich beim Vorstand eingereicht und 
begründet werden. 
(5) Nicht fristgerecht eingereichte 
Anträge können als Dringlichkeit nur 
dann zugelassen werden, wenn 2/3 
der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder mit der Be-
handlung einverstanden ist. Dies gilt 
auch für Satzungsänderungen. 
(6) Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. 
(7) Satzungsänderungen werden 
mit 2/3 Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder ge-
fasst.  
(8) Beschlüsse über die Vereins-
auflösung bedürfen einer 2/3 
Mehrheit der  stimmberechtigten 
Mitglieder.  
(9) Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimme 
(10) Über den Verlauf der Mit-
gliederversammlung ist ein Proto-
koll zu fertigen, das von dem 
Versammlungsleiter und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

 
 

§ 12 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 
BGB besteht aus dem  
1. Vorsitzenden 
2. Vorsitzenden und dem 
Kassenwart.  

Je zwei von ihnen vertreten ge-
meinschaftlich den VSG gerichtlich 
und außergerichtlich. 
(2) Die Vertretungsmacht des 
Vorstandes ist intern in der Weise 
eingeschränkt, dass bei Rechts-
geschäften von mehr als 3.000,- € 
verpflichtet ist, die Zustimmung des 
erweiterten Vorstandes einzuholen. 
(3) Der erweiterte Vorstand besteht 
aus 
a) dem Vorstand 
b) dem Sportwart 
c) dem Jugendwart 
d) den Abteilungsleitern der einzel-
nen Abteilungen 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied 
im Laufe der Amtszeit aus, kann der 
Vorstand einen Vertreter be-
nennen, der von der nächst-
folgenden Mitgliederversammlung 
bestätigt werden muss. 
 

§ 13 Wahlen 
 

(1) Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur 
Mitglieder des VSG werden. Die 
Mitglieder des Vorstands werden für 
die Zeit von 2 Jahren gewählt. Der 
Vorstand bleibt bis zu einer 
Neuwahl im Amt. 
(2) Mit Beendigung der Mitglied-
schaft im VSG endet auch das Amt 
als Vorstand. 
(3) In dem Jahr mit ungerader End-
ziffer der Jahreszahl werden    
- der 1. Vorsitzende 
- der Kassenwart 
- der 1. Kassenprüfer 
- der Ehrenrat 
- der Sportwart gewählt 
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In dem Jahr mit gerader Endziffer 
der Jahreszahl werden  
- der 2. Vorsitzende 
- der 2. Kassenprüfer 
gewählt 
(4) Die Vorsitzenden der Abteilun-
gen werden von den Abteilungs-
versammlungen auf Dauer von 2 
Jahren gewählt und von der Mit-
gliederversammlung bestätigt. 

 

§ 14 Kassenprüfer/ 
Kassenprüfung 

 

(1) Die von der Mitgliederver-
sammlung gewählten 2 Kassen-
prüfer überwachen die Kassenge-
schäfte des Vereins. Eine Über-
prüfung hat mindestens einmal im 
Jahr zu erfolgen; über das Ergeb-
nis ist der Mitgliederversammlung 
zu berichten. 
(2) Die Wahl der Kassenprüfer 
erfolgt umschichtig jeweils für 2 
Jahre. Eine Wiederwahl in un-
mittelbarer Folge ist unzulässig. 
 

§ 15 Ordnungen 
 

(1) Zur Regelung des inneren Ver-
einslebens erlässt der VSG folgen-
de Ordnungen: 

a) Geschäftsordnung 
b) Finanzordnung 
c) Jugendordnung 
d) Ehrungsordnung 

(2) Die Ordnungen werden durch 
die Mitgliederversammlung mit ein-
facher Mehrheit beschlossen. 
 

§ 16 Ehrenrat 
 

(1) Der Ehrenrat besteht aus 5 
Mitgliedern die nicht zum Vorstand 

gehören. Diese wählen aus ihren 
Reihen den Vorsitzenden des 
Ehrenrates. Er wird tätig in den in 
der Satzung genannten Fällen.  
Der Ehrenrat ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 3 Ehrenratsmit-
glieder anwesend sind. 
(2) Der Ehrenrat wird auf Antrag 
des Vorstandes oder eines Mit-
gliedes durch den Vorsitzenden des 
Ehrenrates einberufen. Der Antrag-
steller und der Antragsgegner 
müssen eine Woche vor dem Ver-
handlungstag unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes 
benachrichtigt werden. 
Den Beteiligten ist in der Ver-
handlung Gelegenheit zu geben, 
sich mündlich oder schriftlich in 
eigenen Person oder durch einen 
Vertreter zum Gegenstand der Ver-
handlung zu äußern. 
Der Ehrenrat entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. Die Entschei-
dung ist den Beteiligten schriftlich 
und mit Gründen versehen zuzu-
stellen. Über die Verhandlung wird 
ein Protokoll geführt. 
 

 
§ 17 Abteilungen 

 

(1) Zur Unterhaltung des Sport-
betriebes kann der Vorstand auf 
Antrag Abteilungen einrichten und 
schließen. 
(2) Die Abteilungsversammlung 
wählt vor der Mitgliederversamm-
lung des VSG den Abteilungs-
vorstand. Dieser besteht mindes-
tens aus einem Vorsitzenden und 
einem Stellvertreter. Einer von 
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beiden vertritt die Abteilung im 
Vorstand des VSG. 
(3) Die Abteilungen führen keine 
eigene Kasse. Alle finanziellen Ver-
pflichtungen werden durch den 
Kassenwart getätigt. Näheres re-
gelt die Finanzordnung des VSG 
(3) Mannschaftskassen sind er-
laubt. 

 

§ 18 Vereinsjugend 
 

Der Vereinjugend gehören alle Mit-
glieder bis zum 25. Lebensjahr an. 
Näheres regeln die entsprechen-
den Ordnungen. 
 

§ 19 Haftung 
 
Der Versicherungsschutz besteht im 
Rahmen des über den Landes-
sportverband für alle Mitglieder 
abgeschlossenen Unfall- und Haft-
pflichtvertrages. 
 

§ 20 Auflösung des Vereins 
 

(1) Wird mit der Auflösung des VSG 
nur eine Änderung der Rechtsform 
oder eine Verschmelzung mit einem 
gleichartigen, anderen Verein, an-
gestrebt, so dass die unmittelbare, 
ausschließliche Verfolgung des 
bisherigen Vereinszwecks durch 
den neuen Rechtsträger weiterhin 
gewährleistet wird, geht das Ver-
einsvermögen auf den neuen 
Rechtsträger über. Vor Durch-
führung ist das zuständige 
Finanzamt hierzu zu hören. 
(2) Bei der Auflösung des Vereins 
fällt das Vermögen an die 
Gemeinde Stapelfeld, vertreten 
durch den Bürgermeister die es 

unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke, insbeson-
dere zur Förderung des Sports, zu 
verwenden hat. 
(3) Ist wegen Auflösung des Ver-
eins oder Entziehung der Rechts-
fähigkeit die Liquidation des Ver-
einsvermögens erforderlich, so sind 
die zu diesem Zeitpunkt im Amt 
befindlichen Vereinsvorsitzenden 
die Liquidatoren; es sei denn , die 
Mitgliederversammlung beschließt 
auf einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen Mitgliederersammlung über 
die Einsetzung eines Liquidators mit 
¾ Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 

§ 21 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wurde von der 
Mitgliederversammlung vom       
..................2000 verlesen und 
beschlossen. Sie tritt mit der 
Eintragung in das Vereins-register 
an Stelle der Satzung 
vom....................in Kraft 


